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Stadt Haan 
Die Bürgermeisterin 

Beschlussvorlage 
Nr. 51/151/2017 

Amt für Jugend, Soziales und Schule 
06.02.2017 

öffentlich 

 
 

Beratungsfolge  

Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt 
Sitzungstermin 

 

Jugendhilfeausschuss  
 

14.02.2017 

Haupt- und Finanzausschuss  
 

14.02.2017 

Rat  
 

21.02.2017 

 
 
Erweiterung der Einrichtung der AWO Käthe- Kollwitz- Strasse 1 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Erweiterung der Kindertageseinrichtung Käthe-Kollwitz-Str. 1wird 

zugestimmt. 

2. Die erforderlichen Haushaltsmittel ab dem Jahr 2018 für 30 Kitaplätze der 

Gruppenform III b von saldiert   95.521,84 € werden in den 

Haushaltsplanungen berücksichtigt. 

3. Die anteilig anfallenden Haushaltsmittel für das Jahr 2017 in Höhe von 

7.960,15 € sind im Haushaltsplan zu berücksichtigen. 

4. Die erforderlichen einmaligen investiven Haushaltsmittel für die bauliche 

Herrichtung und Einrichtung sind zu ermitteln und im Haushalt 2017 zu 

berücksichtigen. 

 
 
 

Sachverhalt: 

  
In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 02.02.2017 wurde der Antrag der 
AWO Kreis Mettmann gGmbH zur möglichen Erweiterung der Kindertageseinrichtung 
Käthe-Kollwitz-Strasse 1 umfänglich diskutiert. Auf Grund des aktuellen 
Platzfehlbedarfes von Betreuungsplätzen  für Kinder ab 3 Jahren wurde die 
Verwaltung beauftragt mit dem  Träger abzustimmen,  dass die möglichen 
zusätzlichen  30 Plätze ausschließlich in der Gruppenform III b angeboten werden. 
In der Kürze der Zeit konnte mit dem Träger über diese Anfrage eine Abstimmung 
dahingehend erfolgen, dass diese zusätzlichen Plätze für Kinder ab 3 Jahren  in der 
Gruppenform III angeboten werden. ( s. Schreiben vom 06.02.2017 Anlage 1) 



 - 2 - 

 
 
 

Finanz. Auswirkung: 

  
Mit der fristgerechten Anmeldung der zusätzlichen Plätze an das LJA zum 
15.03.2017 sind die entsprechenden Kindpauschalen zu erwarten. Mit der geplanten 
Erweiterung um 30 Plätze in der Gruppenform IIIb sind kalkulatorisch für die Stadt 
Haan in 2018 Mehrausgaben in Höhe von saldiert jährlich 95.521,84 € zu tragen, 
ohne Abzug der zu erwartenden Elternbeiträge.  Für das Jahr 2017  (Monat 
Dezember) fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 7.960,15 € an. 
Weitere Kosten für die bauliche Herrichtung und  Möblierung sind aktuell nicht zu 
beziffern. 
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